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Verfahrensvermerke
Der Stadtrat hat am 30. April 2025 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 221 
"Erweiterung des HAVAG-Betriebshofs" gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt Nr. 14 am 30. Mai 2025 erfolgt.

Halle, den .................

Siegel                                                                                                                Oberbürgermeister  

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 221 "Erweiterung des 
HAVAG-Betriebshofs" gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom ........ bis ........ durchgeführt 
worden.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Bebauungsplan Nr. 221 "Erweiterung des HAVAG-Betriebshofs" gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB ist mit Schreiben vom 22. Februar 2022 mit der Aufforderung zur Äußerung auch 
bezüglich des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgt.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat am ………………... den Entwurf des Bebauungsplan Nr. 221 "Erweiterung des 
HAVAG-Betriebshofs" mit der Begründung einschließlich Umweltbericht zur Offenlage bestimmt.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Der Entwurf des des  Bebauungsplan Nr. 221 "Erweiterung des HAVAG-Betriebshofs" bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der Begründung 
einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen, wurde im Internet unter: www.oeffentliche-auslegung.halle.de sowie über das 
Internetportal des Landes Sachsen-Anhalt unter: 
www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/gdi_in_kommunen.html in der Zeit vom ……………. bis 
…………… gemäß § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht. Die Veröffentlichung im Internet ist mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist von jedermann per E-Mail oder 
schriftlich und zur Niederschrift vorgebracht werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können 
und dass sie während der Öffnungszeiten in der Neustädter Passage 18, 06122 Halle (Saale) im 
selben Zeitraum auch einzusehen sind, am ……………. im Amtsblatt Nr. …… bekannt gemacht 
worden.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Der Beschluss, den  Bebauungsplan Nr. 221 "Erweiterung des HAVAG-Betriebshofs"  als Satzung 
zu erlassen, sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan während der Dienststunden von jedermann 
auf Dauer eingesehen werden kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
.................... im Amtsblatt Nr. .... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf 
die Geltendmachung der Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung im Sinne des § 215 Abs. 1 BauGB sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf Fälligkeit und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) im Sinne des § 215 Abs. 2 BauGB 
hingewiesen worden. Weiterhin wurde auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen.
Die Satzung ist am ........................ in Kraft getreten.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Der  Bebauungsplan Nr. 221 "Erweiterung des HAVAG-Betriebshofs" ist mit Verfügung vom 
.................... AZ.: .............................. gemäß § 10 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 4 BauGB 
genehmigt.

Magdeburg, den ……………

Siegel                                                                                                          Landesverwaltungsamt

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 57 "Gewerbegebiet Bruckdorf", 3.  Änderung 
"Sondergebiet Möbeleinrichtungshaus" , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den 
textlichen Festsetzungen (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C), wird 
hiermit ausgefertigt.

Halle, den ……………

Siegel                                                                   Oberbürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ….…………. zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat die vorgebrachten Stellungnahmen am .................... geprüft. Das Ergebnis 
ist mitgeteilt worden.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die 
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig 
nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
Halle, den ……………

                                                                                             Fachbereich Städtebau und Bauordnung
Siegel                                                                                                                 Abt. Stadtvermessung

Die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden bestätigt.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                   Fachbereich Städtebau und Bauordnung

Der Bebauungsplan Nr. 221 "Erweiterung des HAVAG-Betriebshofs", bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde am .................... 
vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan einschließlich 
Umweltbericht wurde gebilligt.

Halle, den ……………

Siegel                                                                                                                      Oberbürgermeister

Aufgrund der nachfolgend aufgeführten Rechtsgrundlagen in der zurzeit gültigen Fassung wird durch 
Beschlussfassung des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom .................... der  Bebauungsplan 
Nr. 221 "Erweiterung des HAVAG-Betriebshofs" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den 
textlichen Festsetzungen (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C), erlassen.

Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung
(BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung 1990
(PlanzV) - Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58)

Der Satzung ist eine Begründung einschließlich Umweltbericht beigefügt.

Die in den textlichen Festsetzungen aufgeführten Rechtsnormen und normierten Rechtsquellen z. 
B. auch DIN-Normen und weitere technische Regelwerke können im Fachbereich Städtebau und 
Bauordnung, in der Neustädter Passage 18, 06122 Halle (Saale), im 16. Obergeschoss, im 
Zimmer 16.08 eingesehen werden.

Vorentwurf

12. November 2025

Art der baulichen Nutzung

Oberkante baulicher Anlagen 
als Höchstmaß in Meter über 

Normalhöhennull (NHN)

Grundflächenzahl

Zahl der
Vollgeschosse

(als Höchstwert)

P

98.15

 
4. Für die Außenbeleuchtung sind die „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von 

Lichtimmissionen“ („Lichtimmissions-Richtlinie“ 2012) der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz (LAI) maßgeblich. Bei der Erstellung des Lichtkonzeptes ist der 
„Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen – 
Anforderungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung“ (Autoren: Schroer, S., Huggins, B., 
Böttcher, M., Hölker, F.; Herausgeber: Bundesamt für Naturschutz, BfN-Skripten 543, 2019) 
ergänzend anzuwenden. 
 

5. Vor Baubeginn sind die Baufelder dahingehend zu kontrollieren, ob potenziell vorkommende 
planungsrelevante Arten wie (z.B. Brutvögel, Reptilien) im Gebiet vorhanden sind. Die im 
Umweltbericht im Einzelnen aufgeführten Maßnahmen zur artenschutzrechtlichen 
Konfliktlösung sind Bestandteil dieses Hinweises und bei der Inanspruchnahme von Flächen, 
sowie Baumaßnahmen jeglicher Art einschließlich Baufeldräumung zwingend zu beachten. 
Erforderliche Rodungsarbeiten und sonstige Gehölzarbeiten, die auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu begrenzen sind, sind außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der 
Avifauna, d.h. innerhalb der Zeit von Mitte Oktober bis Ende Februar, durchzuführen.   

 

 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1. Festgesetzt wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Öffentlicher 
Personennahverkehr“ (§ 11 Abs. 2 BauNVO). 

Zulässig sind Werkstätten, Lager- und Abstellflächen sowie zugehörige Nebeneinrichtungen. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1. Es gelten die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte als Obergrenze. Die maximal 
zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird durch die Angabe in Metern über Normalhöhenull 
(NHN) im Höhenbezugssystem DHHN2016 festgesetzt. 

2.2. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,90 überschritten werden. 

2.3. Ausnahmen vom festgesetzten Maß der zulässigen Höhe 
Eine Überschreitung der jeweils festgesetzten maximalen Höhe um bis zu 4 m durch 
Werbeanlagen sowie durch Lichtkuppeln bzw. Lichthöfe und betriebsbedingt notwendige, 
untergeordnete Bauteile (wie z.B. Schornsteine, Be- und Entlüftungsanlagen, Solaranlagen) 
ist ausnahmsweise zulässig, wenn diese mindestens so weit von der Gebäudekante 
zurücktreten, wie sie selbst hoch sind. 

3. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 lit. a BauGB) 

3.1. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern  
Auf der im Plan mit M 01 gekennzeichneten Fläche ist eine Strauchhecke aus Heistern 
(Höhe 200-250 cm) und Sträuchern (mindestens 100-150 cm) aus Arten der 
Artenvorschlagslisten vorzunehmen. 

3.2. Dachbegrünung 
Innerhalb des Plangebiets sind mindestens 30% der Flachdächer mit einer extensiven 
Dachbegrünung mit einer belebten Substratschicht von mindestens 10 cm Dicke, mit 
Regenwasserstau in der Dränschicht und ohne zusätzliche Bewässerung anzulegen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

3.3. Stellplatzbegrünung 
Je angefangene 6 oberirdische, nicht überdachte Pkw-Stellplätze ist ein großkroniger 
Laubbaum (Hochstamm, 4 x v., Stammumfang 18-20 cm) entsprechend der 
Artenvorschlagsliste zu pflanzen und zu erhalten. Abgänge sind mit gleichwertigen Bäumen 
zu ersetzen. Pro Baum sind gemäß den Empfehlungen der Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) mindestens 12 m³ Wurzelraum und eine 
Pflanzgrubentiefe von 1,5 m vorzusehen. Die Bäume sind gegenüber Beschädigungen durch 
Fahrzeuge zu sichern. 

3.4. Artenvorschlagslisten 
Nicht abschließende Vorschlagslisten zur Gehölzverwendung 
Die Pflanzqualitäten sind verbindlich. 
Artenvorschlagsliste 1: „Strauchpflanzungen“ 
Sträucher, Mindestqualität; vStr., Höhe 100-150 cm 
Botanischer Name Deutscher Name 
Berberis vulgaris Berberitze 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartrigel 
Corylus avellana Haselnuss 
Cytisus scoparius Besenginster 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare Liguster 
Prunus spinosa Schlehe 
Ribes rubrum Johannisbeere 
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Wein-Rose 
Salix caprea Sal-Weide 
Salix rosmarinifolia Lavendel-Weide 
Salix purpurea Purpur-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wasser-Schneeball 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 
Artenvorschlagsliste 2: „Stellplatzbegrünung“ 
Mindestqualität: Hochstamm, 4xv, mB, STU 18-20 cm 
Botanischer Name  Deutscher Name  
Acer campestre Feld-Ahorn 
Fraxinus excelsior Esche 
Acer platanoides Spitzahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus domestica Speierling 
Tilia cordata Winterlinde 

 
sowie die Arten der GALK-Straßenbaumliste 

Hinweise 
1. Sofern größere Glasflächen an den Fassaden geplant werden, sind in gefährdeten 

Bereichen geeignete Maßnahmen zu treffen, um Kollisionen mit Vögeln zu vermeiden. Als 
fachlicher Standard kann die Broschüre der Schweizer Vogelschutzwarte Sempach 
verwendet werden; Schmid, H., Doppler, W., Heynen D., Rössler, M. (2012): 
„Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“. 
 

2. Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind spätestens 1 Jahr nach der Herstellung des  
Objekts fertigzustellen. 
 

3. Die in der Planzeichnung festgesetzten Einzelbäume sind während der Bauphase gemäß 
DIN 18920 zu schützen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.  
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Planzeichenerklärung

1. Festsetzungen Rechtsgrundlagen

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBMaß der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl §§ 16, 19 BauNVO0,8

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß §§ 16, 20 BauNVO

§§ 16, 18 BauNVO

III

Bauweise, Baugrenzen

Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß
in Meter über Normalhöhennull (NHN)

Sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung: Öffentlicher Personennahverkehr

§ 11 Abs. 2 BauNVO

OK 119,5 m

§ 23 BauNVOBaugrenze
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen (mit Maßnahmebezeichnung, z.B. M01)

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches § 9 Abs. 7 BauGB

2. Erläuterungen der Nutzungsschablone

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Höhenpunkt mit Höhenangabe über Normalhöhennull (NHN)

Baulicher Bestand

Baum Bestand

Böschung

Parkplatz, PKW-Stellplätze

Zaun

Mauer

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

3. Bestandsangaben nach DIN 18702
Planzeichen der Kartengrundlage


